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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1997

Norm

ABGB §140 Be

ABGB idF KindNamRÄG 2013 §231 Abs2 Be

Rechtssatz

Ob ein Sonderbedarf vom Unterhaltsp8ichtigen zu decken ist, hängt davon ab, ob er dem Unterhaltsp8ichtigen

angesichts der Einkommensverhältnisse und Vermögensverhältnisse der Eltern des Kindes zumutbar ist.
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Auch; Beisatz: Die Frage, ob ein Aufwand auch in einer intakten Familie unter Berücksichtigung der konkreten

Einkommens- und Vermögenssituation getätigt worden wäre, richtet sich stets nach den Umständen des

Einzelfalls und wirft daher grundsätzlich keine Rechtsfrage iSd § 62 Abs 1 AußStrG auf. (T1)
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